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Textliche Festsetzungen

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung schädlicher 
Umweltauswirkungen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Verkehrslärmemissionen sind Lärmminderungs-
maßnahmen erforderlich. 
In den mit             gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksflächen sind für die 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen ( mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen) bei Neubaumaßnahmen oder wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude an den 
lärmzugewandten Seiten zur Ermelinghofstraße die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anforderungen 
an die Luftschalldämmung des Lärmpegelbereiches II einzuhalten.

Lärmpegel-                    maßgeblicher                                                              Raumart 
   bereich                    Außenlärmpegel          Aufenthaltsräume in  Wohnungen                 Büroräume und ähnliches 
                                      (in dB(A))                                Erforderliches R´w,res des Außenbauteils  (in dB(A)) 
                                                                        Außenwand          Fenster                     Außenwand                Fenster 
   II                    56 bis 60           35                  30                      30                     25 
  III                    61 bis 65           40                  35                      30                     30 

Schlafräume, die der Lärmquelle Ermelinghofstraße zugewandt sind, sind mit zusätzlichen Lüftungssystemen 
auszustatten, die ein Schalldämmmaß von mind. 31 dB(A) erreichen.
Wenn die Fensterfläche in der zu betrachtenden Außenwand eines Raumes mehr als 60 % der Außenwandfläche 
beträgt, sind an die Fenster die gleichen Anforderungen wie an Außenwände zu stellen.
Darüber hinaus sind im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung der Grundrisse und geschickte 
Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der vorhandenen Lärmsituation Rechnung zu tragen.

Die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB
Die im Bebauungsplansplan besonders gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und nach 
einem evtl. Abgang durch Gleichwertige zu ersetzen. Bei Ersatzpflanzungen für abgängige Bäume sind 
gleichwertige Laubholzarten (Eiche und/oder Platane) mit einem Stammumfang von mind. 16/18 cm gemessen 
in 1 m Höhe über dem Erdboden zu verwenden.
Während der Bauzeit sind jegliche Beeinträchtigung durch Sicherungsmaßnahmen gem. DIN 18920 (Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu vermeiden.

Hinweise:
Denkmalschutz: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, 
alte Gräben, Einzelfunde oder auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hamm als untere Denkmalbehörde (Tel. 02381 / 174561, -62; 
Fax: 02381 / 172920) und / oder dem Westfalischen Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle 
Olpe (Tel. 02761 / 93750; Fax: 02671 / 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage 
in unverändertem Zustand zu erhalten (§ § 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 monaten in Besitz zu nehmen (§16(4) DSchG NW).
 
Gem. § 51 a des Landeswassergesetzes ist das Niederschlagswasser von Grundstücken,die nach dem 1. Januar 1996 
erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentlich Kanalisation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln 
oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 
Die dafür erforderlichen Anlagen müssen jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Der Nachweis 
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.
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